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2.4 critères utilisés pour l’autorisation d’exporter des armes9 et pour l’octroi 
de la garantie des risques à l’exportation10;

2.5 opportunité de créer une section des droits de l’homme11 au Département, 
éventuellement dans le cadre de la Direction du droit international public 
ou de la Direction politique III (organisations internationales).

 Ce nouveau service devrait en tout cas constituer et tenir à jour une do-
cumentation sur les efforts entrepris dans le monde pour la défense des 
droits de l’homme, notamment dans le cadre de l’ONU12 et autres insti-
tutions internationales. Cette section pourrait également servir de point 
de contact pour les organisations privées et les particuliers qui souhaitent 
soumettre des propositions ou demander des renseignements au Dépar-
tement. Il conviendrait aussi d’examiner le rôle opérationnel que pourrait 
jouer cette section (par exemple: supervision des actions entreprises à 
Strasbourg et à la CSCE et de celles à venir, coordination avec les autres 
services de l’administration, avec nos postes, etc.).
3. Vous voudrez bien m’adresser votre texte, ou en tout cas un rapport 

intermédiaire, d’ici au 26 mars 197813.

9. Cf. DDS, vol. 27, doc. 97, dodis.ch/48206.
10. Cf. le PVCF No 1080 du 29 juin 1977, dodis.ch/52164; la notice de J. Zwahlen à P. Graber du 
30 novembre 1977, dodis.ch/52165; la notice de H. Hofer à la Division du commerce du Départe-
ment de l’économie publique du 23 juin 1978, dodis.ch/52167 et le mot clé dodis.ch/D1426.
11. Cf. la notice de D. Bujard du 24 février 1978, dodis.ch/51740.
12. Cf. la déclaration de M. Jeanrenaud du 7 mars 1978, dodis.ch/51717 et la lettre de S. Marcuard 
du 20 décembre 1978, dodis.ch/51742. 
13. Rapport de J. Monnier du 24 avril 1978, dodis.ch/49959. Pour le développement de la question 
d’une politique suisse en faveur des droits de l’homme, cf. DDS, vol. 27, doc. 160, dodis.ch/48701.
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Notiz des Chefs der Sektion für kulturelle und UNESCO-Angelegenheiten 
des Politischen Departements, P. Stauffer1

Bemerkungen zum Thema kulturelle Aussenpolitik

  Bern, 2. Februar 1978

1. Definition, Zielsetzung, Methoden
Kulturelle Aussenpolitik2 bildet einen integrierenden Bestandteil der Aus-

senpolitik überhaupt. Wie diese, hat sie sich um die Wahrung und Förderung 
des «wohlverstandenen Landesinteresses» gegenüber der Aussenwelt zu be-
mühen. Ihr Beitrag hiezu wird darauf gerichtet sein,

1. Notiz: CH-BAR#E2003A#1990/3#891* (o.302).
2. Handschriftliche Marginalie: 1. Zur Frage der Kulturabkommen vgl. DDS, Bd. 27, Dok. 129, 
dodis.ch/48768.
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generell3 das internationale Ansehen des Landes zu heben, ihm im Aus-
land höheren Goodwill zu verschaffen;

speziell die Beziehungen zu einem bestimmten Staat (oder einer Staaten-
gruppe bzw. Region) zu intensivieren und zu verbessern.

Kulturelle Aussenpolitik ist ein Handeln, das sich kultureller Mittel für 
politische Zwecke bedient. Wie immer wir sonst über die Hierarchie der 
burckhardtschen Potenzen Staat und Kultur4 denken mögen, für unsern Zu-
sammenhang haben wir eine zeitweilige Unterordnung des Kulturellen unter 
das Politische, eine instrumentale Funktion der Kultur im Dienste der Aus-
senpolitik zu postulieren.

Der Kultur diese instrumentale Funktion im Dienste der Aussenpolitik 
zuweisen, heisst nun keineswegs, einer propagandistisch inspirierten «Na-
tionalkultur» das Wort reden oder einen Anspruch auf politisch motivierte 
Beeinflussung des kulturellen Schaffens erheben. Kulturelle Aussenpolitik 
bedarf zu ihrer Verwirklichung keiner Eingriffe in die Sphäre künstlerischer 
Freiheit. Es genügt, wenn Gewähr dafür besteht, dass aussenpolitische Ge-
sichtspunkte dort voll zur Geltung kommen können, wo darüber entschieden 
wird, welche Art kultureller Aktionen in welchem Land zu welchem Zeit-
punkt stattfinden sollen oder zu unterbleiben haben5.

Voraussetzung für die Führung einer kulturellen Aussenpolitik ist mit an-
dern Worten ein gut ausgebautes Mitbestimmungsrecht der aussenpolitisch 
zuständigen Instanzen bei der Programmierung der Auslands-Kulturtätigkeit. 
Dass in einem Land mit freiheitlicher politischer Ordnung nur der offiziell 
geförderte Teil dieser Tätigkeit (d. h. in der Schweiz vor allem die Aktivität 
der Stiftung Pro Helvetia) solcher politischer Einflussnahme überhaupt zu-
gänglich sein kann, versteht sich von selbst.

Trotz gewissen Verbesserungen, die in jüngster Zeit erzielt werden konn-
ten, verfügt das EPD gegenüber Pro Helvetia nicht über das für die Führung 
einer kulturellen Aussenpolitik erforderliche Mitbestimmungs- sondern le-
diglich über ein Mitspracherecht6. Dies sollte für uns kein Grund sein, die 
Hände resigniert in den Schoss zu legen. Selbst unter den heutigen unbe-
friedigenden Voraussetzungen bestehen für das EPD noch unausgeschöpfte 
aussenkulturpolitische Aktionsmöglichkeiten. Es sei z. B. daran erinnert, dass 
sich der gesetzliche Auftrag von Pro Helvetia praktisch auf die Förderung des 
Kulturexports beschränkt7. 

Nun ist Einbahnverkehr für den kulturellen Bereich sowenig wie für jeden 
andern als taugliches Modell fruchtbarer Auslandsbeziehungen anzusehen. 
Als Anreger und Vermittler des Kulturimports haben unsere Botschaften und 
hat die Zentrale eine wichtige Funktion zu erfüllen, die der eingangs erwähn-
ten Zielsetzung der kulturellen Aussenpolitik durchaus entspricht8: in vielen 

3. Handschriftliche Marginalie: 2.
4. Handschriftliche Marginalie: 2a.
5. Handschriftliche Marginalie: 3.
6. Vgl. dazu die Notiz von P. Stauffer vom 20. April 1977, dodis.ch/48762 sowie die Notiz von 
A. Weitnauer an P. Aubert vom 17. Februar 1978, dodis.ch/48764.
7. Handschriftliche Marginalie: 3a.
8. Vgl. dazu die Notiz von A. Weitnauer an P. Graber vom 23. August 1978, dodis.ch/48765.
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Fällen wird es uns bei einem ausländischen Partnerland mehr Goodwill ein-
tragen, wenn wir gegenüber seinen kulturellen Errungenschaften Interesse 
und Hochschätzung bekunden, als wenn wir es durch kulturelle «Exportleis-
tungen» von der Vorzüglichkeit unseres eigenen Angebots zu überzeugen 
suchen9. An einem aktuellen Beispiel illustriert, das dank der Mitwirkung 
unserer zuständigen Botschaft und des Departements zustande kam: durch 
die Präsentation der Mesopotamien-Ausstellung im Genfer Musée d’Art et 
d’Histoire10 und den aussergewöhnlichen Erfolg dieser Veranstaltung beim 
Schweizer Publikum hat sich unser Land im Irak wohl mehr Kredit erworben, 
als wenn Pro Helvetia in Bagdad eine Klee- oder Giacomettiausstellung ge-
zeigt hätte. Womit nichts gegen Klee oder Giacometti gesagt, sondern darge-
tan sein soll, dass eine an politischen Zielen orientierte, d. h. dem nationalen 
Interesse verpflichtete kulturelle Auslandstätigkeit der von uns befürwor-
teten Art in der Wahl ihrer Mittel keineswegs nationalistisch zu sein braucht.

2. Spezifische Notwendigkeit einer kulturellen Aussenpolitik für die 
Schweiz
Für unser Land besteht die Notwendigkeit, eine aktive kulturelle Aussen-

politik zu betreiben, in besonders hohem Masse, und dies namentlich aus fol-
genden Gründen:
– zur Kompensation seiner politisch-militärischen Machtlosigkeit hat ge-

rade der Kleinstaat auf die Wahrung und Mehrung seines moralischen 
Ansehens bedacht zu sein. Die von uns zu diesem Zweck bisher einseitig 
bevorzugte humanitäre Wirksamkeit ist nur eines der hiefür geeigneten 
Mittel. Mindestens gleichwertige Möglichkeiten, seinen Anspruch auf in-
ternationale Geltung in einer ihm adäquaten Weise zu legitimieren, bieten 
sich unserem Land auf kulturellem Gebiet.

– Wohlstand und Stabilität haben der Schweiz im Ausland eher Missgunst 
als Sympathie eingetragen. Dadurch, dass wir den wirtschaftlichen Interes-
sen – auch in der Gestaltung unserer auswärtigen Beziehungen – jederzeit 
Priorität einzuräumen bereit sind, haben wir bis zu einem gewissen Grade 
selbst der Entstehung jenes unerfreulichen Zerrbildes einer «Schweiz mit 
Nummernkonti»11 Vorschub geleistet, mit dem wir uns heute auf Schritt 
und Tritt konfrontiert sehen. Ihm gegenüber gilt es, weit stärker als bisher 
die Schweiz der Kunst und der Wissenschaft im öffentlichen Bewusstsein 
unserer Partnerländer zu verankern. Vergröbernd gesagt: statt unsere Ener-
gie – defensiv – nur darauf zu verwenden, unausrottbare Legenden um 
das schweizerische Bankgeheimnis noch und noch zu widerlegen, sollten 
wir – offensiv – darauf bedacht sein, uns mit ganz andern Themen – etwa 
den Leistungen unserer bildenden Künstler und Filmregisseure12, unserer 
Schriftsteller und Wisschenschafter international ins Gespräch zu bringen13.

9. Handschriftliche Marginalie: 4.
10. Vgl. dazu das Schreiben von F. Pometta a E. Marthaler vom 6. Dezember 1977, dodis.ch/52259 
sowie das Schreiben von P. Stauffer an die schweizerische Botschaft in Bagdad vom 15. Dezember 
1977, dodis.ch/52260.
11. Vgl. dazu DDS, Bd. 27, Dok. 46, dodis.ch/50107.
12. Vgl. dazu DDS, Bd. 26, Dok. 51, dodis.ch/38766.
13. Handschriftliche Marginalie: 5.
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– Wegen unserer sprachlich-kulturellen Vielfalt wird es unserm Land schwe-
rer fallen als ethnisch homogenen Nationen, den schweizerischen Beitrag 
zum europäischen kulturellen Patrimonium als den seinen anerkannt zu 
sehen. Die Existenz der kulturellen Schweiz versteht sich nicht von selbst, 
weil ihre Konturen im Norden, Süden und Westen nach den Nachbarlän-
dern gleicher Sprache hin verschwimmen. Umso notwendiger ist es, dem 
Ausland die sehr realen Leistungen dieser kulturellen Schweiz als solche 
ins Bewusstsein zu rufen. Nicht dass die Werke unserer Künstler, Musiker, 
Schriftsteller und Gelehrten andernfalls international etwa unbeachtet 
blieben: auch in Zukunft wüsste die französische und die deutsche Kultur-
propaganda unsere Besten zweifellos nicht weniger nachhaltig für sich in 
Anspruch zu nehmen, als sie das mit Le Corbusier, Arthur Honegger und 
ansatzweise auch mit Max Frisch bereits getan hat und noch tut14!
Solange auch im kulturellen Bereich ein Klima internationaler Konkur-

renz herrscht – und vorderhand scheint deren Ende ungefähr gleich weit ent-
fernt wie jenes des internationalen Wettrüstens – wäre es im Interesse des 
Ansehens unseres Landes ratsam, diesen kulturellen Bereich als aussenpo-
litisches Aktionsfeld erheblich ernster zu nehmen als bisher. Die Bundes-
republik bekennt sich bei der Pflege ihrer auswärtigen Beziehungen heute 
zum Prinzip der «Gleichrangigkeit» von «klassischer» Aussenpolitik, Aussen-
wirtschaftspolitik und Aussenkulturpolitik. Eingestandenermassen oder auch 
nicht, lassen sich die meisten Industrieländer vom selben «Dreisäulenprin-
zip» leiten, wobei etwas in Frankreich und in Österreich die kulturelle Aktion 
sogar noch vor der wirtschaftlichen auf dem zweiten Platz rangiert. Unsere 
aussergewöhnlich tiefe Einstufung der kulturellen Auslandstätigkeit deutet 
darauf hin, dass wir uns auch in dieser Hinsicht für berechtigt halten, an den 
«Sonderfall Schweiz» zu glauben. Es ist leider zu befürchten, dass wir uns 
dabei einer Selbsttäuschung hingeben. Sofern wir den «Fall Schweiz» in un-
serem Zusammenhang aber als «Sonderfall» diagnostizieren wollen, wäre als 
Therapie wohl eher eine über- als eine unterdurchschnittliche Anstrengungen 
in Richtung kulturelle Aussenpolitik zu verschreiben.

3. Mögliche Massnahmen zur kurz- bzw. mittelfristigen Verbesserung des 
Ist-Zustandes15

Kulturelle Aussenpolitik als wesentlichen Teil unserer Aussenpolitik über-
haupt anerkennen, hiesse für das EPD eine Führungsrolle auf diesem Gebiet 
beanspruchen und die Bereitschaft aufbringen, die entsprechende Führungs-
verantwortung zu übernehmen. Das Departement hätte sich mit einem dieser 
Aufgabe angemessenen internen Organ auszustatten, das in der Lage wäre, 
den übrigen staatlichen und halbstaatlichen Trägern der schweizerischen 
Kulturpolitik mit der nötigen Autorität gegenüberzutreten. Auch ohne die 
Bewegungsfreiheit des EPD durch grundlegende Veränderungen in der gel-
tenden Kompetenzverteilung zwischen den betreffenden Institutionen – Pro 
Helvetia, Amt für kulturelle Angelegenheiten (EDI), Amt für Wissenschaft 

14. Handschriftliche Marginalie: 6.
15. Vgl. dazu das Referat von R. Ruffieux an der Botschafterkonferenz 1978, dodis.ch/48278 sowie 
das Exposé Rayonement culturel de la Suisse an der Botschafterkonferenz 1978, dodis.ch/48279.
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und Forschung (EDI) – zu unsern Gunsten zu erweitern, bestehen für uns 
Aktionsmöglichkeiten, die zu nutzen unserm Wollen anheimgestellt ist. 

Zu denken ist dabei beispielsweise an die «konzeptuelle Lücke»16: Pro Hel-
vetia pflegt eine vorwiegend reaktive Praxis punktueller Aktionen ohne Ge-
samtkonzept politischer oder anderer Motivation. Wenn das EPD in der Lage 
wäre, mit Konzepten für Länder- bzw. Regionalprogrammen an Pro Helvetia 
heranzutreten, die auf aussenpolitischen Prioritäten basierten und dank Zu-
sammenarbeit mit unsern Auslandsvertretungen auf die Gegebenheiten an 
Ort und Stelle abgestimmt wären, bestünden gute Aussichten, die Aktivität 
von Pro Helvetia zumindest teilweise in unserm Sinne zu beeinflussen.

Die bisherige offizielle schweizerische Auslands-Kulturtätigkeit – getra-
gen von Pro Helvetia und in geringerem Masse vom Amt für kulturelle An-
gelegenheiten (EDI) – ist nicht nur einseitig exportorientiert, sondern aus-
serdem europazentrisch17 bzw. auf den westlichen Kulturkreis ausgerichtet. 
In Kooperation mit unserer Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und 
durch Aktivierung des in unserm Land reichlich vorhandenen wissenschaft-
lichen Potentials – Ethnographen, Archäologen, Museologen etc. – hätte ein 
künftiger Dienst für kulturelle Aussenpolitik des EPD die bedeutsame Auf-
gabe zu erfüllen, auch die Dritte Welt in adäquater Weise in den Wirkungsbe-
reich unserer kulturellen Aktion einzubeziehen18.

Wir dürfen uns auch vermehrt daran erinnern, dass unsere Aussenver-
tretungen primär uns, dem EPD, unterstehen, und dass die übrigen Träger 
der offiziellen schweizerischen Auslands-Kulturtätigkeit auf deren Diens-
te angewiesen sind19 Überdies sollten wir uns vom EPD aus solange nicht 
über mangelnde Aktionsfreiheit auf kulturellem Gebiet beklagen, als wir die 
Möglichkeiten, die unser Vertretungsnetz uns zur Verwirklichung eigener In-
itiativen bietet, nicht voll ausnützen. Ohne durch die Inangriffnahme grös-
serer Projekte Pro Helvetia konkurrenzieren zu wollen, könnten wir unsere 
Auslandsposten schon durch die Dotierung mit bescheidenen Kulturkrediten 
in die Lage versetzen, an Ort und Stelle auftauchende Gelegenheiten innert 
nützlicher Frist zu ergreifen und nicht mehr für Bagatellauslagen zeitrau-
bende Korrespondenzen mit Zürich oder Bern führen zu müssen. Vor allem 
der Wirkungsgrad der personell relativ gut ausgestatteten Kulturdienste auf 
grossen Botschaften könnte dadurch in einem Masse erhöht werden, das den 
finanziellen Mehraufwand weit überträfe.

Ebenfalls im Interesse einer erhöhten Effizienz der Kulturtätigkeit unserer 
Vertretungen läge die Durchführung von Ausbildungsseminarien für die mit 
kulturellen Angelegenheiten betrauten Mitarbeiter des Aussendienstes, ana-
log den seit einiger Zeit veranstalteten Wirtschaftsseminarien20. Politisch ziel-
gerichtete und sachgemässe diplomatische Kulturarbeit hat mit der blossen 
Übertragung künstlerischer Freizeitinteressen auf die berufliche Sphäre nichts 

16. Handschriftliche Marginalie: 7.
17. Handschriftliche Marginalie: weiter Weg.
18. Vgl. dazu DDS, Bd. 25, Dok. 109, dodis.ch/35534 sowie DDS, Bd. 27, Dok. 98, dodis.ch/50289.
19. Vgl. dazu das Schreiben von M. Altdorfer an J. Martin vom 10. April 1978, dodis.ch/49334.
20. Vgl. dazu DDS, Bd. 27, Dok. 64, dodis.ch/49452.
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zu tun. Sie lässt sich heute mit Allgemeinbildung allein nicht mehr bestreiten, 
sondern erfordert ihrerseits ein erhebliches Mass an Spezialkenntnissen21.

21. Handschriftliche Marginalie: 8.
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Politischer Bericht des schweizerischen Botschafters in Washington, R. Probst1

USA-Kuba

  Washington, 6. Februar 1978, 15.00 Uhr

Seit vergangenem September werden bekanntlich im Zuge einer ersten 
amerikanisch-kubanischen Annäherung, die amerikanischen Interessen in 
Kuba, unter Schweizerflagge und im Rahmen der schweizerischen Botschaft, 
faktisch von einer Equipe des SD unter der Bezeichnung «US Interests Sec-
tion» wahrgenommen2, während die kubanischen Interessen in den USA pa-
rallel dazu von einer entsprechenden «Cuban Interests Section» im Rahmen 
der Botschaft der CSSR (Schutzmacht) in Washington besorgt werden. Die 
Kubaner haben zu diesem Zweck ihr altes Botschaftsgebäude aus der Batis-
ta-Zeit wieder instand gestellt und übernommen. Es war kürzlich, mit dem 
Leiter der kubanischen Interessensektion3 als Gastgeber, der Ort eines dip-
lomatischen Grossempfangs, zu welchem neben dem diplomatischen Corps 
auch zahlreiche amerikanische Persönlichkeiten aus Verwaltung, Wirtschaft 
und Kultur (so u. a. auch die bekannte Schauspielerin Shirley MacLaine, eine 
Bewundrerin Fidel Castros) erschienen waren.

Dieser Tage hat mir der Leiter der «Cuban Interests Section», ein intelli-
genter, wohlerzogener, geschickter jüngerer Mann mit dem diplomatischen 
Rang eines Botschafters, vom Bildungsgang her ursprünglich Ingenieur, der 
ausgezeichnet Englisch spricht (war, wie er selbst erzählte, vor dem Umsturz 
in Havanna Zögling der amerikanischen Schule), einen Höflichkeitsbesuch 
abgestattet. Er ist, wie er betonte, von der Aufnahme, die er in den USA 
gefunden hat, durchaus befriedigt. Man legt ihm keine Hindernisse in den 
Weg und zeigt sich grosszügig. So wurde ihm stillschweigend gewährt, sei-
nen Stab, der vereinbarungsgemäss auf 10 kubanische Mitarbeiter beschränkt 
war, vorderhand auf fünfzehn zu erhöhen. Parallel dazu sei indessen auch der 
amerikanische Stab bei unserer Botschaft in Havanna auf Grund einer ent-

1. Politischer Bericht Nr. 17, gleichzeitig Telegramm Nr. 113 (Empfangskopie): CH-BAR# 
E2300-01#1988/91#273* (A.21.31). Erhalten: 7. Februar 1978, 18:00 Uhr. Quelle: R. Sanchez-Pa-
rodi und T. A. Todman.
2. Vgl. dazu DDS, Bd. 27, Dok. 63, dodis.ch/49370 und Dok. 67, dodis.ch/49371.
3. R. Sanchez-Parodi.

dodis.ch/48763dodis.ch/48763

https://dodis.ch/49372
https://dodis.ch/49370
https://dodis.ch/49371
http://dodis.ch/48763



